
Wichtig: 
Für alle, die ein nicht homologiertes Fahrzeug beim Umzug 
einsetzten, sollen diese Erklärung bis zum Faschingsumzug 

am 14. Februar mitbringen! 

EIGENVERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG 

Hiermit erklärt der Unterfertigte  ,


Besitzer des motorisierten Fahrzeugs Typ  ,


dass sein motorisiertes Fahrzeug:


• Nicht homologiert und daher nicht für den allgemeinen Straßenverkehr 
zugelassen ist.


• Dass er von den Veranstaltern des Faschingsumzuges darauf hingewiesen 
wurde, dass derartige Fahrzeuge über die Veranstaltung nicht versichert 
und für die Veranstaltung nicht zugelassen sind.


• Dass der Besitzer des Fahrzeuges für alle Sachschäden und Schäden an 
Personen, welche durch das Fahrzeug verursacht werden, persönlich 
haftet und die volle Verantwortung übernimmt.
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